
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Barnekowvom
23.12.2025

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung KV - M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024
(GVOBI. M-V S. 270) zuletzt geändert durch Berichtigung vom 18. März 2025 (GVOBI. M-V,
S. 130,136) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2025 und nach
Abschluss des Anzeigeverfahrens bei dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
als untere Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgend 2. Änderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1

Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Barnekow

Die Hauptsatzung und die 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Barnekow
vom 17.07.2025 und vom 05.11.2025 werden wie folgt geändert:

Der § 10 (Öffentliche Bekanntmachung) wird wie folgt neu gefasst:

§10
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Barnekow (Satzungen, sonstige
Mitteilungen der Gemeinde Barnekow, deren öffentliche Bekanntmachung durch
Rechtsvorschriften vorgegeben ist soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch
(BauGB) handelt) erfolgen auf der Internetseite unter dem Domainnamen www.amt-dm-
bk.de unter der Rubrik „Bekanntmachungen".
Jedermann kann sich Satzungen der Gemeinde Barnekow kostenpflichtig vom Amt Dorf
Mecklenburg-Bad Kleinen, Amt für Zentrale Dienste, Am Wehberg 17 in 23972 Dorf
Mecklenburg zusenden lassen. Textfassungen von allen Satzungen (auch von außer
Kraft getretenen Satzungen) der Gemeinde Barnekow liegen im Amt Dorf Mecklenburg-
Bad Kleinen zur Mitnahme aus bzw. werden dort bereitgehalten. Die Bekanntmachung
und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in der
Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der Bekanntmachung
vermerkt.

(2) Die Veröffentlichung von Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen
aufgrund von Vorschriften des BauGB erfolgen durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungs- und Informationsblatt „Mäckelbörger Wegweiser" des Amtes Dorf
Mecklenburg-Bad Kleinen, welches monatlich erscheint. Das amtliche
Bekanntmachungsblatt wird kostenlos allen Haushalten der Gemeinde zugestellt und ist
gegen eine Gebühr über das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, in
23972 Dorf Mecklenburg, zu beziehen. Die zusätzlichen Internetbekanntmachungen
nach den Vorschriften des BauGB erfolgen über die Internetseite www.amt-dm-bk.de
unter der Rubrik „Bekanntmachungen laut Baugesetzbuch".

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem
ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.



(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 infolge höherer Gewalt oder sonstiger
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch Aushang an der
Bekanntmachungstafel in Barnekow, Wismarsche Straße, an der Bushaltestelle zu
veröffentlichen.
Die öffentliche Bekanntmachung ist nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich
in Form des Abs. 1 nachzuholen.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Barnekow, den 23.12.2025

<

Siggelkow
Bürgermeister
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen
wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres
seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.


